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Teil 1

Einleitung:  
Die Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung

„Bei dieser Untersuchung werde ich mich bemühen, stets das, was das Recht zulässt, mit dem 
zu vereinen, was das allgemein Beste vorschreibt, damit Gerechtigkeit und Nutzen nicht von-
einander getrennt werden.“1

A. Die gegenläufigen Interessen in der Zwangsvollstreckung  
beim Ziel der Vermögenstransparenz

Zwang: Abgeleitet vom mittelhochdeutschen Wort zwanc oder auch dwanc, 
twanc – das Zusammenpressen, das Drücken.2 Aus diesen Begriffen formierte 
sich die heutige Bedeutung des Zwangs, die angestrebte Willensbeugung durch 
zumindest angedrohte Gewalt.3 Die Zwangsvollstreckung ist folglich die 
„Durch setzung privater Ansprüche mit staatlichen Machtmitteln“4. Die Not
wendigkeit dieser Machtmittel, dieses durch staatliche Gewalt ausgeübten 
Drucks, erklärt sich wie folgt: Der Gläubiger ist Inhaber einer Forderung, deren 
Bestehen bereits festgestellt wurde, womit er einen Vollstreckungstitel erstrit
ten hat.5 Dies präjudiziert allerdings noch nicht das Reüssieren des Titelin
habers; vielmehr manifestiert sich unter Umständen zu diesem Zeitpunkt der oft 
zitierte Unterschied zwischen „Recht haben“ und „Recht bekommen“.6 Pro
blemlos gelangt der Gläubiger zu seinem ihm zustehenden Recht, wenn der 
Schuldner sowohl zahlungswillig als auch -fähig ist. Allerdings kann der Fall 
auch derart liegen, dass der Schuldner zahlen möchte, dazu aber finanziell nicht 
in der Lage ist und auch kein vollstreckungsrechtlich relevantes Vermögen vor

1 Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag – oder Grundsätze des politischen 
Rechts (1762), Köln 2012, S.  14.

2 Duden: Die deutsche Rechtschreibung, Stichwort „Zwang“; Kluge, Etymologisches 
Wörterbuch der deutschen Sprache, Stichwort „Zwang“.

3 In etwa Duden: Die deutsche Rechtschreibung, Stichwort „Zwang“.
4 Lackmann, Rdnr.  1.
5 Stamm, S.  1.
6 Dazu Lackmann, Rdnr.  1; Huber, LMK 2012, 333462.
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weisen kann. In dieser Situation befindet sich der Gläubiger zwar im Recht, 
wird dieses aber nicht (vollständig) durchgesetzt bekommen. Über das Hinder
nis der finanziellen Not des Schuldners wird auch die Zwangsvollstreckung dem 
Gläubiger nicht verhelfen können. Der genuine Anwendungsbereich der Einzel
zwangsvollstreckung ist vielmehr dann eröffnet, wenn der Schuldner zwar in 
der Lage ist, zu zahlen, dazu aber nicht gewillt ist. Liquide Schuldner mit feh
lender Zahlungsmoral sind es, die von der Zwangsvollstreckung in Augenschein 
genommen werden – es handelt sich dabei um das Paradigma des Zwangsvoll-
streckungsschuldners.7 Der Gläubiger ist dabei der misslichen Lage ausgesetzt, 
weder die (Il-)Liquidität noch die Motive des Schuldners zu kennen: Kann oder 
will nicht gezahlt werden? Zu Beginn des Zwangsvollstreckungsverfahrens 
stellt sich also die Frage, ob sich die Vollstreckung als solche überhaupt lohnt  
– ob also verwertbares Vermögen des Schuldners existiert – und bejahenden
falls, welche konkreten Maßnahmen der Zwangsvollstreckung am ehesten er
folgversprechend erscheinen – wie sich mithin das konkrete Vermögen des 
Schuldners zusammensetzt.

Es lässt sich also bereits hier festhalten, dass die Zwangsvollstreckung nur 
dann zielführend sein kann, wenn der Gläubiger hinreichende Kenntnis bezüg
lich des Schuldnervermögens besitzt.8 

Um diese Kenntnis zu erlangen, ist der Gläubiger nicht bloß auf staatliche 
Hilfe angewiesen; der Staat seinerseits ist verpflichtet, dem Vollstreckenden 
dazu zu verhelfen. Dies begründet sich wie folgt: Gewährt die staatliche Rechts
ordnung dem Einzelnen einen Anspruch, so muss auch die Anspruchsdurch
setzung sichergestellt sein.9 Denn damit einer Rechtsnorm10 Geltungsanspruch 
zukommt, muss wenigstens die realistische Möglichkeit bestehen, dass sie in 
einem „rechtlich organisierten Erzwingungsverfahren“11 durchgesetzt wird.12 
So spricht der BGH hinsichtlich des Gläubigeranspruchs von einem Befriedi

7 So auch Stamm, S.  5: Die Zwangsvollstreckung habe den „leistungsunwilligen Schuld
ner vor Augen“. Leistungsunwilligkeit setzt aber Leistungsfähigkeit voraus; Gottwald, FS 
Schilken, 663, 675.

8 Bruns, ZEuP 2010, 809, 810; Schwörer/Heßler, ZVI 2007, 589.
9 Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, §  1 Rdnr.  9; Würdinger, JZ 2011, 177, 178: „Das beste 

Urteil ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, wenn seine Vollstreckung nicht 
garantiert wird.“.

10 Eine primäre Norm, also eine solche, die unmittelbar das Verhalten von Teilnehmern 
der Rechtsordnung steuern soll, dazu Zippelius, S.  6. Dazu zählen insbesondere Normen des 
materiellen Rechts.

11 Zippelius, S.  6.
12 Zippelius, S.  6: Hierfür seien die sekundären Normen erforderlich, die zur Durchset

zung des Rechts verhelfen sollen.
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gungsrecht, das von Art.  14 Abs.  1 GG geschützt wird.13 Des Weiteren muss das 
staatliche Zwangsmonopol und daraus resultierend das Selbsthilfeverbot des 
Gläubigers beachtet werden, wonach der Gläubiger von sich aus keinen Zwang 
gegen den Schuldner ausüben darf, sondern auf staatliche Hilfe angewiesen 
ist.14 Wenn der Staat aber die Befugnis, mit Zwang gegen den Schuldner vorzu
gehen, an sich zieht, muss er andererseits auch dem Gläubiger zur Seite stehen; 
dies ist nicht zuletzt auch Ausfluss des aus Art.  20 Abs.  3 GG hergeleiteten 
Rechtsstaatsprinzips in Form des Justizgewährungsanspruchs.15 So stellt auch 
der EGMR in ständiger Rechtsprechung fest, dass der Vollzug eines Urteils 
immanenter Bestandteil eines fairen Verfahrens i. S. d. Art.  6 EMRK ist, wenn 
es heißt, „die Vollstreckung eines Urteils jeglichen Gerichts muß [sic!] daher als 
integraler Bestandteil des ‚Verfahrens‘ (trial) für die Zwecke des Art 6 angese
hen werden“16. Nicht zuletzt wurde die Wichtigkeit der effektiven Vollstreckung 
bereits in den Erläuterungen zum Entwurf der ZPO von 1931 erkannt, wo for
muliert wurde: „ […] so ist der Vorwurf, der Gläubiger finde keinen ausreichen
den Schutz gegen den zahlungssäumigen und insbesondere den böswilligen 
Schuldner, der schwerste, der gegen eine Vollstreckungsordnung erhoben wer
den kann“17.

Da diese Grundsätze für die Sachaufklärung als Teil der Zwangsvollstre
ckung ebenso Geltung beanspruchen, gilt insofern Folgendes: Der Staat ist ver
pflichtet, dem Gläubiger zur effektiven Durchsetzung seines titulierten An
spruchs zu verhelfen. Essentielle Voraussetzung der Zwangsvollstreckung ist 
jedoch, dass der Gläubiger weiß, wie sich das Vermögen des Schuldners zusam
mensetzt.18 Zum einen kann dadurch eruiert werden, ob sich eine Zwangsvoll
streckung überhaupt lohnt, zum anderen können so die geeigneten Mittel der 
Zwangsvollstreckung gewählt werden. Dabei stellt sich das Problem, dass der 
Schuldner19, der bereits nicht freiwillig leisten wollte, darauf bedacht sein mag, 
auch die Zwangsvollstreckung insofern zu erschweren, als er möglichst wenig 

13 BGHZ 141, 173, 177; Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, §  1 Rdnr.  3. So auch Goebel, §  8 
Rdnr.  54; Stamm, S.  16.

14 Lüke, Rdnr.  501.
15 Stein/Jonas/Münzberg, vor §  704 Rdnr.  16; Bauer/Stürner/Bruns, §  7 Rdnr.  7.1. Abge

leitet wird der allgemeine Justizgewährleistungsanspruch aus Art.  20 Abs.  3 GG. Da eine 
Verletzung des Rechtsstaatsprinzips als objektives Prinzip wohl nicht mit der Verfassungs
beschwerde geltend gemacht werden kann, bedarf es zu seiner Durchsetzung der Verbindung 
mit Art.  2 Abs.  1 GG, Voßkuhle/Kaiser, JuS 2014, 312, 313.

16 EGMR, ÖJZ 1997, 236, 238 – Hornsby gg Griechenland.
17 Entwurf ZPO 1931, S.  400.
18 Würdinger, JZ 2011, 177, 178.
19 Damit ist der leistungsfähige Schuldner gemeint. Von diesem soll auch im weiteren 

Verlauf ausgegangen werden, wenn es nicht explizit anders dargestellt ist.
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offenbart, wie sich sein vollstreckbares Vermögen zusammensetzt.20 Dabei be
findet sich der Gläubiger in der misslichen Lage, auf Informationen des Schuld
ners angewiesen zu sein – er ist einem „Informationsdefizit“21 ausgesetzt. Je 
geringer indes seine Kenntnis über das Vermögen des Schuldners ist, desto grö
ßer ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlagens der Zwangsvollstreckung.22 
Daher ist der Staat auch insofern verpflichtet, im Rahmen der effektiven 
Zwangsvollstreckung zu Gunsten des Gläubigers Vermögenstransparenz herzu
stellen. 

Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass staatliche Maßnahmen der Sach
aufklärung einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht – genauer das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, hergeleitet aus Art.  2 Abs.  1, 1 
Abs.  1 GG23 – sowie die Eigentumsgarantie (Art.  14 Abs.  1 GG) und letztlich 
sowohl die persönliche Freiheit (Art.  2 Abs.  2 Satz  2 GG) als auch die Unver
letzlichkeit der Wohnung (Art.  13 GG) darstellen können.24 Es besteht damit bei 
der Zwangsvollstreckung und insbesondere bei der Sachaufklärung – auch aus 
verfassungsrechtlicher Sicht – ein Spannungsverhältnis zwischen dem Recht 
des Gläubigers auf effektive Zwangsvollstreckung und der Beachtung schüt
zenswerter Belange des Schuldners.25 Auch dies wurde bereits im Entwurf einer 
ZPO von 1931 erkannt, wenn es in den Erläuterungen dazu (in Anknüpfung an 
die Ausführungen auf S.  3) heißt: „Aber auch der Vorwurf des mangelnden 
Schuldnerschutzes ist von ernster Bedeutung. Ist doch die Notwendigkeit, die 
Person zu bewahren, der Hauptgrund für das Verbot der Vollstreckungsselbst
hilfe.“26 Aufgabe des Zwangsvollstreckungsrechts ist daher auch, zwischen die
sen widerstreitenden Positionen einen gerechten Ausgleich herzustellen27, wo
bei dem Informationsbedürfnis des Gläubigers grundsätzlich Vorrang einzuräu-
men ist.28 Um dieses Spannungsverhältnis konkret innerhalb der Sachaufklärung 
aufzulösen, hat der Gesetzgeber im 8. Buch der ZPO diverse Regelungen zur 
Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung getroffen. 

20 Heiderhoff, S.  151; Jauernig/Berger, §  29 Rdnr.  1.
21 Würdinger, JZ 2011, 177.
22 Jauernig/Berger, §  29 Rdnr.  1.
23 Maunz/Düring/Di Fabio, Art.  2 Rdnr.  173.
24 Stamm, S.  17.
25 H. Roth, JZ 1987, 895, 896; Stamm, S.  18.
26 Entwurf ZPO 1931, S.  400.
27 Zado, S.  133. 
28 Goebel, §  8 Rdnr.  54.
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B. Terminologisches

Die Einzelzwangsvollstreckung ist von der Gesamtvollstreckung abzugrenzen: 
Im Rahmen der Einzelzwangsvollstreckung obliegt es jedem einzelnen Gläubi
ger, unabhängig von anderen seinen Titel durchzusetzen, wohingegen bei der 
Gesamtvollstreckung das Vermögen des Schuldners in tutto unter allen Gläubi
gern anteilig aufgeteilt werden soll, soweit das Schuldnervermögen nicht zur 
vollständigen Befriedigung aller suffizient ist.29

Hinsichtlich des Begriffs der Sachaufklärung in der Einzelzwangsvollstre
ckung sollte unterschieden werden zwischen der engen und der weiten Sachauf
klärung.30 Im weiten Sinne ist unter Sachaufklärung in der Einzelzwangsvoll
streckung die Erhebung von Tatsachen sowohl bei der Prüfung, ob die Voraus
setzungen zur Zwangsvollstreckung vorliegen, als auch bei den Voraussetzungen 
des konkreten Vollstreckungszugriffs und insbesondere bei der Sichtung von 
Vollstreckungsobjekten und zuletzt im Rechtsbehelfsverfahren gemeint.31 Ge
genstand dieser Arbeit soll indes nur die Sachaufklärung im engeren Sinne sein: 
Die zwangsvollstreckungsrechtliche Suche nach Vollstreckungsobjekten.32 

C. Reformbedürftigkeit und Kritik an der Sachaufklärung  
in der Einzelzwangsvollstreckung

Defizite der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung werden schon lange 
angeprangert, Kritik schon lange geäußert. Bereits 1922 wurde von einem 
„trostlosen Zustand der gesetzlichen Regelung des Offenbarungseidverfah
rens“33 gesprochen. Auch in den Erläuterungen zum Entwurf einer ZPO von 
1931 wurde festgestellt, das Verfahren der Sachaufklärung sei unpraktisch: 
Zum einen habe es zu lange gedauert, bis der Gläubiger überhaupt an Informa
tionen hinsichtlich des Schuldnervermögens gelangt: Nachdem alle Anträge 
abgegeben und Gegenanträge gestellt wurden, habe der böswillige Schuldner 
oftmals schon die Möglichkeit gehabt, zwischenzeitlich sein Vermögen fortzu
schaffen.34 Daher sah der Entwurf bereits vor, die Offenlegung des Vermögens 
an den Beginn der Zwangsvollstreckung zu stellen35; dieser hat sich im Ganzen 

29 Lackmann, Rdnr.  2.
30 Holzapfl, S.  19.
31 Holzapfl, S.  19.
32 Stein/Jonas/Würdinger, §  802a Rdnr.  2.
33 Fraeb, ZZP 52 (1927), 457, 460 f.
34 Entwurf ZPO 1931, S.  404.
35 Entwurf ZPO 1931, S.  406 f. (jederzeit).
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jedoch nie durchgesetzt. 1973 schrieb Gaul, besonders die Mittel der Sach
aufklärung im Vollstreckungsrecht seien unzulänglich.36 Vor allem der Um
stand, dass der Gläubiger erst nach vergeblichen Vollstreckungsversuchen den 
Schuldner zur Mitwirkung in Form der eidesstattlichen Vermögensoffenbarung 
zwingen konnte, wurde kritisiert.37 Andere sprachen gar vom „Bankrott“ der 
Zwangs vollstreckung.38 Kritisiert wurde die nicht stringente Handhabe des Ge
setzgebers: Im Erkenntnisverfahren, bei dem noch nicht festgestellt ist, ob das 
Begehren des Gläubigers überhaupt gerechtfertigt ist, wurden den Parteien etli
che Pflichten – wie z. B. die Wahrheitspflicht (§  138 Abs.  1 ZPO), die Pflicht zur 
Vorlage von Urkunden (§  142 ZPO) oder die Pflicht zum Erscheinen (§  141 ZPO) 
– auferlegt. Es existierten also viele Pflichten, jedoch noch kein Titel. Auf der 
anderen Seite liegt im Zwangsvollstreckungsverfahren bereits ein Titel vor, der 
Gläubiger befindet sich also festgestellt im Recht – die Pflichten des Schuldners 
waren früher jedoch vergleichsweise geringfügig ausgestaltet, insbesondere 
musste der Gläubiger trotz seines Titels erst noch vergebliche Vollstreckungs
versuche gegen den Schuldner nachweisen, bevor dieser auch nur zur Offenba
rung seines Vermögens verpflichtet war.39 Weder die 1. Zwangsvollstreckungs
novelle vom 01.02.197940, noch die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle vom 17.12. 
199741 vermochten, diesem Problem gerecht zu werden. Daher wiederholte 
Gaul seine Kritik und befürwortete auch später nochmals eine Vorverlagerung 
der Sachaufklärung.42 

Die Kritik und die daraus resultierenden Reformvorschläge waren allesamt 
berechtigt. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Gläubiger, dessen (grundrecht
lich geschützter) Anspruch bereits festgestellt wurde, dem Schuldner durch 
Voll streckungsversuche gleichsam „ankündigen“ muss, ihn bei Erfolglosigkeit 
zur Offenlegung des Vermögens zwingen zu werden, nur damit dem böswilli
gen Schuldner, von dem ausgegangen werden muss, die Möglichkeit an die 
Hand gegeben wird, Vorkehrungen zu treffen, um sein Vermögen zu verschlei
ern. Der Grund für die defizitäre Haltung des Gesetzgebers bestand darin, dass 
dieser der veralteten Vorstellung unterlag, beim überwiegenden Teil der Bevöl
kerung sei werthaltiges Eigentum in Form beweglichen Vermögens in den Woh

36 Gaul, JZ 1973, 473, 481.
37 Gaul, JZ 1973, 473, 481: „Achillesferse unseres Vollstreckungssystems“.
38 Würdinger, JZ 2011, 177, 181 mit Verweis auf Berner, BlSchK 29 (1965), 74, 78.
39 Gaul, JZ 1973, 473, 481 („gesetzlich legitimierte Passivität des Schuldners“).
40 Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften, BGBl. I 1979, 

S.  127.
41 Zweites Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften, BGBl. I 

1997, S.  3039.
42 Gaul, ZZP 108 (1995), 3, 27.
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nungen vorzufinden, weshalb ein Fahrnisvollstreckungsversuch zu der Befrie
digung des Gläubigers führen werde.43 Für die Pfändung solcher Gegenstände 
ist eine Sachaufklärung aber nicht die dringlichste Maßnahme. Diese Vermö
gensstruktur wurde den zeitgenössischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, 
ggf. auch des Beginns des 20. Jahrhunderts, gerecht. Der Wandel im Hinblick 
auf die Zusammensetzung des Vermögens zeigt sich indes an der Auswertung 
von Vollstreckungsversuchen: Im Jahre 2010 erwiesen sich weniger als 1 % der 
Vollstreckungsaufträge hinsichtlich Pfändung und Verwertung beweglicher 
 Sachen als von Erfolg gekrönt.44 Wichtiger für den Gläubiger, weil der gewan
delten Vermögensstruktur entsprechend, sind heute Forderungen, insbesondere 
aus Arbeitseinkommen, und Grundstücke des Schuldners; der Blick richtete 
sich also zunehmend auf Lohn und Kontopfändungen.45 Von solchen Vermö
genswerten hat der Gläubiger allerdings regelmäßig wenig oder keine Kenntnis. 
Diese kann er erst durch eine Vermögensauskunft des Schuldners erlangen. Da 
 jedoch bisher ein vorheriger Fahrnispfändungsversuch erforderlich war, stellte 
sich das oben skizzierte Problem, dass der Schuldner nach diesem Pfändungs
versuch sein Vermögen verschleiern und damit die Vermögensoffenbarung ih
rer Wirkung berauben konnte. Es zeigt sich, dass das System der nachgelagerten 
Sachaufklärung erhebliche Nachteile aus Gläubigersicht mit sich brachte.

Ein weiterer Mangel der bisherigen Rechtslage bestand darin, dass sich das 
Gesetz mit der Informationsgewinnung durch Eigenangaben des Schuldners be
gnügte.46 Auf die Richtigkeit solcher Eigenangaben kann aber aus praktischer 
Erfahrung nicht immer Verlass sein.47 

Die alte Rechtslage bot zuletzt dahingehend einen Angriffspunkt, dass Ver
mögensverzeichnisse sowie das Schuldnerverzeichnis in Papierform geführt 
und außerdem lokal bei einzelnen Vollstreckungsgerichten verwaltet wurden.48 

In unübertroffener Kürze und Klarheit formulierte der Gesetzgeber die Kri
tikpunkte selbst wie folgt: „Insbesondere die Regelungen zur Zwangsvoll-
streckung wegen Geldforderungen erweisen sich in Bezug auf Vollstreckungs
ziel, Verfahren, verfügbare Hilfsmittel sowie vorgesehene Sanktionen als nicht 
mehr zeitgemäß“49.

All diese Aspekte führten dazu, dass die Konferenz der Justizminister der 
Länder die Länder Bayern und BadenWürttemberg im Jahr 2004 damit beauf

43 BT-Drucks. 16/10069, S.  20.
44 Goebel, §  1 Rdnr.  2: 7.177 Erfolge bei 6,4 Mio. Aufträgen.
45 Gottwald, FS Schilken, 663; Dornbusch, S.  1.
46 BT-Drucks. 16/10069, S.  1.
47 Schilken, Rpfleger 2006, 629, 630.
48 BT-Drucks. 16/10069, S.  1. 
49 BT-Drucks. 16/10069, S.  1.
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tragte, einen Reformentwurf für die Sachaufklärung in der Zwangsvollstre
ckung zu erarbeiten.50 Ein erster Entwurf von 2005 wurde vom Bundesrat leicht 
verändert am 13.06.2008 beschlossen51 und dem Bundestag zugeleitet, der die
sen angenommen hat. Nach Zustimmung des Bundesrates wurde das Gesetz am 
31.07.2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.52 Die Vorschriften traten über
wiegend zum 01.01.2013 in Kraft – die heute geltende Reform der Sachaufklä
rung in der Zwangsvollstreckung war geboren.53 Ob diese Reform den genann
ten und anderen Kritikpunkten gerecht wird, gilt es im Folgenden zu beleuch
ten. 

D. Ziel und Gang dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuelle Sachaufklärung in der Einzelzwangsvoll
streckung darzustellen, um darauf aufbauend zu eruieren, ob und inwiefern das 
System stimmig ist und noch effizienter respektive effektiver gestaltet werden 
kann. Zudem soll untersucht werden, ob die aktuelle Fassung nicht nur in tech
nischer, sondern auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht haltbar ist. Wegen der 
Aktualität der Reform und der enormen Bedeutung der Sachaufklärung für die 
Zwangsvollstreckung als rechtsstaatliche Sinngebung für das materielle Recht 
liegt die Notwendigkeit der Auseinandersetzung auf der Hand.

Nachdem in Teil 1 bereits erörtert wurde, weshalb die Sachaufklärung ein 
wichtiges Institut in einem modernen Rechtsstaat darstellt und wie sich diese 
bisher entwickelt hat, soll in einem zweiten Teil das Sachaufklärungssystem de 
lege lata beleuchtet werden. Dabei werden die einzelnen Maßnahmen nicht nur 
in Bezug auf ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen untersucht, sondern es soll 
bereits dort, wo notwendig, Einzelkritik geübt und insbesondere auf die Verfas
sungsmäßigkeit der wichtigsten Normen eingegangen werden. 

In Teil 3 der Arbeit wird der Weg der Einzelbetrachtung verlassen und unter
sucht, inwiefern noch eine Verbesserung der Sachaufklärung erzielt werden 
kann. Dabei soll der Blick für eine Ideenfindung auch auf die europäischen 
Nachbarn geworfen werden.

Teil 4 verlässt sodann die nationalen Grenzen und setzt sich mit der Frage 
auseinander, inwiefern bei transnationaler Zwangsvollstreckung Vermögens
klarheit hergestellt werden kann, beleuchtet die Probleme, die sich wegen der 

50 Goebel, §  2 Rdnr.  1 ff.
51 BRDrucks. 304/08.
52 BGBl. I 2009, S.  2258.
53 Zuletzt geändert durch BGBl. I 2016, S.  2591.
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Divergenzen in den verschiedenen Mitgliedstaaten ergeben und nennt schließ
lich Maßnahmen, um diese Divergenzen zu überwinden.

In Teil 5 finden sich ein abschließendes Resümee sowie eine thesenartige 
Darstellung der wichtigsten Ergebnisse.

Insgesamt soll durch diese Arbeit ein Beitrag zur effektiven Zwangsvoll-
streckung durch Vermögenstransparenz geleistet werden mit dem Ziel, Gläubi
ger und Schuldnerinteressen in einen gerechten Ausgleich zu bringen.
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